
Ende des Soz1ialstaats?

Unsere Soz1alpolitik 1St wıeder eiınmal 1Ns Gerede gekommen; manche reden
VO Ende des Soz1ialstaats. Wenn Sozıalpolıtık 1n Verteilungspolitik besteht der
sıch S4208 darın erschöpftt, da{fß der Staat Geschenke austeılt, ErFSst Sar ach dem
Gıießkannenprinzıp, annn 1St eıne solche Soz1alpolıitik iın der Tat Ende Der
Staat hat nıchts mehr auszuteılen; seiıne Kassen sınd leer Be1i SCHAUCIKECIM Zusehen
zeıgt sıch allerdings, da{fß sıch gar nıcht 1e] geandert hat; auch trüher konnte der
Staat 11UT Geschenke austeılen, die E anderen, 1n Jüngster eıt ımmer mehr den
Beschenkten selbst 4A4 US der Tasche ZOS Anstatt dıe Fınanzıerung der Sozıialleistun-
SCH ehrlich durchzuführen und offenzulegen, hat der Staat, d.ı der Gesetzgeber,
ımmer wiıieder versucht, die „Beschenkten“ das nıcht merken lassen; Je wenıger
ıhm das gelang, mehr Sing 2 YAU über, Löcher LLUT dadurch stopten, da
O1 andere Löcher autri(ß. uch das 1st inzwiıischen weıt durchexerziert, da{ß CS

nıcht mehr weıtergeht; dieses Spiel, nıcht der Soz1ialstaat 1St „ AIn Ende“;: braucht
LLUT den Mut, die Sozıalleistungen ehrlich tinanzıeren. uch heute 1St och
unstreıt1g wahr, W das Wıltrid Schreıber, damals wıssenschaftlicher Berater des
Bundes katholischer Unternehmer,“ „Ihr könnt alles haben, W AsSs ıhr wollt: ıhr
mu{fßt CS Nur bezahlen.“ Nach den verheerenden Folgen der Wahlgeschenke VOTr

allem VO 192 aber auch och VO 1976 und 1980 sollten die Gewerkschaften un
ıhre wıissenschaftlichen Instiıtute die Eıinsıcht un dıie Politiker den Mut
ehrlicher Finanzıerung aufbringen; ann stunde Soz1ialstaat wiıeder 1n
kraftvoller Gesundheit un 1ın Ehren da

Nıemand denkt daran, uUuNseTC Eıinrichtungen der soz1ıalen Sıcherheit abzuschaf-
ten Die pflichtmäßige Beteiligung daran einzuschränken un: mehr dem eigenen
freıen Entscheid überlassen, ware eın Rückschritt oder Abbau, sondern
brächte DE Ausdruck, da{fß eın wachsender eıl der Bevölkerung nıcht mehr
genötıgt werden braucht, Vorsorge treffen, vielmehr materıell die ertorderlı-
che Handlungsfreiheıit und iıdeel] die ertorderliche Entscheidungsreife erlangt hat,

S$1e AaUS eıgener Kraft und eigenem Entschlufß treffen. YSt recht dıe be]
UTNSECTER Einriıchtungen der soz1ıalen Sıcherheit bestehenden Mängel beheben
un: ungerechte Begünstigung der eınen un Benachteiligung anderer (ın der
soz1ı1alen Rentenversicherung namentlıch der Hausfrauen un Mütter) auszurau-
INnCN, ware ZW ar für die ungerechttfertigt Bevorzugten schmerzlıich, ware aber eın
Abbau, keine Zurücknahme sozıaler Errungenschatten, sondern Sanz 1mM Gegen-
teıl eın längst überfälliger sozıaler Fortschritt.

ıne andere Frage 1st dıe derzeıt ın ede stehende Kurzung einıger Sozıialleistun-
sCcHh Nıcht deren absolute Söhe 1st eıne sozıale Errungenschaft, sondern deren
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richtige Höhe, d.ı ıhre Eınpassung in die allgemeine Wohlstandslage. Mıt
steıgendem allgemeinem Wohlstand mussen auch s$1e steıgen und sınd be] unls

bisher diesem Aufstieg gefolgt; dann mu{fß aber auch umgekehrt gelten, da{fß S1€e sıch
auch eıner Wohlstandsminderung Nun hat Wohlstand durch die
Verteuerung des Ols eıne empftindliche Einbuße erlitten. Von dem, W as WIr
CGuütern schafften, mussen WIr eınen merklich orößeren Teıl als trüher als Zahlung
dafür hergeben. Demzufolge können WIr nıcht, W1€e WIr (r gewohnt archl, unsere

Lebenshaltung steigern, sondern mussen S1e jedenfalls VOTeEeTrISsST einmal eın wenıg
einschränken. Dieser unvermeıdlichen Einschränkung können und dürfen auch die
unselbständıg Erwerbstätigen als die überwältigende Mehrheıit der Bevölkerung
sıch nıcht entzıehen: auch die Bezieher VO  m Sozlialleistungen können nıcht
beanspruchen, davon völlıg treigestellt werden.

Im GrundeMaber siınd das alles Belanglosigkeiten 1m Vergleich
dem, W as als die entscheidende sozıale und zugleich wiırtschaftspolitische Autfgabe
der Gegenwart und der absehbaren Zukunft VOT uns steht, namlıch die Beschäfti-
gungspolitık, jedem, der arbeıitsfähig und arbeıitswillig iSt, eıne Beschäftigung

sıchern, die ıhm eınen siınnhaften Lebensinhalt un eınen auskömmlichen
Lebensunterhalt gewährleistet.

Ging 6S be] der „Sozıalen rage” des 19. Jahrhunderts die kämpferische
Auseinandersetzung 7zwischen Produktionsmuittelbesitzern un VO Produktions-
mıttelbesıit7z entblößten Proletarıern, dann heute die Auseinandersetzung
zwiıischen Arbeitsplatzbesitzern und den VO  a} Arbeıitsplätzen ausgeschlossenen
Arbeitswilligen, hbe] uns Sanz konkret gesprochen die rage der Arbeıitszeitver-
kürzung mıt oder ohne „Lohnausgleich‘ das 1Sst der heutige Klassenkampf, un
ZWAar eın „Klassenkampf VO oben  L Ist jer Sozıialstaat Ende?

Zu uUuNseTer (bundesdeutschen) Sozıalstaatlichkeit gehört, da{flß der Staat die
Regelung VO  e} Angelegenheıten dieser Art 1n die Hände un die Verantwortung der
organısıerten Arbeitsmarktparteien als „Soz1alpartner“ gelegt hat Sollten diese VOT

der 1er anstehenden Aufgabe un mußÖte infolgedessen der Staat diese
Aufgabe wıeder autf sıch nehmen, ann ware damıt eıne UHSGFIET bedeutsamsten
sozıalen Errungenschaften rückgängig gemacht. Der Staat ware, WwW1e€e die Ertfahrun-
SsCH der Weımarer Jahre uns gelehrt haben, mıt eıner für ıh untragbaren Autgabe
überlastet, 1aber das ware ıhm nıcht als seın Versagen anzulasten.

Wenn eın „Ende des Soz1ialstaats“ droht (es könnte auch herbeigeredet werden!),
ann tragt das Versagen des Staates als Gesetzgeber eınen nıcht unbeträchtlichen
Anteıl Mıtschuld: dıe Hauptschuld aber tragen diejenıgen, die den Staat
überfordern un denen dabe!ı offenbar völlıg das Bewulfistsein abgeht: A Wır sınd der
Staat Oswald [019} Nell-Breuning SJ

506


